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Regionales Zivilstandsamt  

 

Zuständigkeiten im Zivilstandswesen 
 

Dokumente Ort der Bestellung 

 Personenstandsausweis (nur für Schweizer) 

Heimatort 

 Heimatschein (nur für Schweizer) 

 Familienausweis / Partnerschaftsausweis, wenn einer der 

(Ehe-)Partner Schweizer ist 1) 

 Familienschein 

 Ausweis über den registrierten Familienstand 

 Bürgerrechtsnachweis (nur für Schweizer) 

 Eheschein / -urkunde 

Ereignisort 
 Partnerschaftsurkunde 

 Geburtsschein / -urkunde 

 Todesschein / -urkunde 

 Bestätigung über registr. Personenstand für Ausländer 2) 

Wohnort  Familienausweis / Partnerschaftsausweis, wenn beide 

(Ehe-)Partner Ausländer sind 2) 
 

1)  betrifft Neuausstellung. Die Nachtragung eines Familienausweises oder -büchleins kann 

auch über den Ereignisort erfolgen. 

2)  nur erhältlich, wenn Person(en) im Infostar registriert (mit Zivilstandsamt abklären) 
 

Bitte klären Sie je nach Zuständigkeit zuerst, ob Ihre Gemeinde Heimat- bzw. Ereignisort ist, 

bevor Sie die betroffene Person an unser Amt verweisen.  

 

Zivilstandsfall Ort der Beurkundung 

 Ehevorbereitung / Vorverfahren Eingetr. Partnerschaft Wohnort 

 Geburt 

Ereignisort  Eheschliessung / Beurkundung Eingetragene Partnerschaft 

 Tod 

 Anerkennung, wenn beide Eltern Schweizer  Jedes Zivilstandsamt 

 Anerkennung, mit Ausländerbeteiligung 
Wohnort von Kind/Mutter/Vater 

oder Geburtsort des Kindes 

 Namenserklärungen (Wiederannahme des Ledignamens) Jedes Zivilstandsamt 

 Namensänderung 

Kant. Aufsichtsbehörde am 

Wohnort (Aargau: Dep. 

Volkswirtschaft und Inneres) 

 Meldung von Ausland-Ereignissen 3) 
Schweizer Botschaft des 

Ereignislandes 

 Vorsorgeauftrag: Hinterlegungsort registrieren Jedes Zivilstandsamt 
 

3)  bei Ausländer nur nötig, falls sie im Infostar registriert sind (bitte mit Zivilstandsamt abklären) 

 


